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(3) Ein Kind wird in dem Kalendermonat, in dem es lebend geboren wurde, und in jedem 
folgenden Kalendermonat, zu dessen Beginn es das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, be-
rücksichtigt. 

(4) ①Ein Kind, das das 18. Lebensjahr vollendet hat, wird berücksichtigt, wenn es 
1. noch nicht das 21. Lebensjahr vollendet hat, nicht in einem Beschäftigungsverhältnis steht und 

bei einer Agentur für Arbeit im Inland als Arbeitsuchender gemeldet ist oder 
2. noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet hat und 
 a) für einen Beruf ausgebildet wird oder 
 b)1 sich in einer Übergangszeit von höchstens vier Monaten befindet, die zwischen zwei Aus-

bildungsabschnitten oder zwischen einem Ausbildungsabschnitt und der Ableistung des ge-
setzlichen Wehr- oder Zivildienstes, einer vom Wehr- oder Zivildienst befreienden Tätigkeit 
als Entwicklungshelfer oder als Dienstleistender im Ausland nach § 14 b des Zivildienstge-
setzes oder der Ableistung des freiwilligen Wehrdienstes nach § 58 b des Soldatengesetzes 
oder der Ableistung eines freiwilligen Dienstes im Sinne des Buchstaben d liegt, oder 

 c) eine Berufsausbildung mangels Ausbildungsplatzes nicht beginnen oder fortsetzen kann  
oder 

3. d)2 einen der folgenden freiwilligen Dienste leistet: 
 aa) ein freiwilliges soziales Jahr im Sinne des Jugendfreiwilligendienstegesetzes, 
 bb) ein freiwilliges ökologisches Jahr im Sinne des Jugendfreiwilligendienstegesetzes, 
 cc) einen Bundesfreiwilligendienst im Sinne des Bundesfreiwilligendienstgesetzes, 
 dd) eine Freiwilligentätigkeit im Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps im Sinne der 

Verordnung (EU) 2021/888 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 
2021 zur Aufstellung des Programms für das Europäische Solidaritätskorps und zur Auf-
hebung der Verordnungen (EU) 2018/1475 und (EU) Nr. 375/2014 (ABl. L 202 vom 
8. 6. 2021, S. 32), 

 ee) einen anderen Dienst im Ausland im Sinne von § 5 des Bundesfreiwilligendienstge- 
setzes, 

 ff) einen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst „weltwärts“ im Sinne der Förderleitli-
nie des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung vom 
1. Januar 2016, 

 gg) einen Freiwilligendienst aller Generationen im Sinne von § 2 Absatz 1 a des Siebten Bu-
ches Sozialgesetzbuch oder 

 hh) einen Internationalen Jugendfreiwilligendienst im Sinne der Richtlinie des Bundesmi-
nisteriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom 4. Januar 2021 (GMBl. S. 77) 
oder 

3. wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung außerstande ist, sich selbst zu unter-
halten; Voraussetzung ist, dass die Behinderung vor Vollendung des 25. Lebensjahres3 eingetreten 
ist. § 32 

② 4 Nach Abschluss einer erstmaligen Berufsausbildung oder eines Erststudiums wird ein Kind in 
den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 nur berücksichtigt, wenn das Kind keiner Erwerbstätigkeit 
nachgeht. ③Eine Erwerbstätigkeit mit bis zu 20 Stunden regelmäßiger wöchentlicher Arbeitszeit, 
ein Ausbildungsdienstverhältnis oder ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis im Sinne der §§ 8 
und 8 a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch sind unschädlich. 

(5)5 ① In den Fällen des Absatzes 4 Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 Buchstabe a und b wird 
ein Kind, das 
1. den gesetzlichen Grundwehrdienst oder Zivildienst geleistet hat, oder 
2. sich an Stelle des gesetzlichen Grundwehrdienstes freiwillig für die Dauer von nicht mehr als 

drei Jahren zum Wehrdienst verpflichtet hat, oder 
3. eine vom gesetzlichen Grundwehrdienst oder Zivildienst befreiende Tätigkeit als Entwick-

lungshelfer im Sinne des § 1 Absatz 1 des Entwicklungshelfer-Gesetzes ausgeübt hat, 
für einen der Dauer dieser Dienste oder der Tätigkeit entsprechenden Zeitraum, höchstens für die 
Dauer des inländischen gesetzlichen Grundwehrdienstes oder bei anerkannten Kriegsdienstver-
weigerern für die Dauer des inländischen gesetzlichen Zivildienstes über das 21. oder 25. Lebens-
jahr hinaus berücksichtigt. ②Wird der gesetzliche Grundwehrdienst oder Zivildienst in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Staat, auf den das Abkommen über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum Anwendung findet, geleistet, so ist die Dauer dieses Dienstes maßge-
bend. ③Absatz 4 Satz 2 und 36 gilt entsprechend. 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe b geändert durch Gesetz vom 22. 12. 2014 (BGBl. I S. 2417). 
2 § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe d neugefasst mit Wirkung ab VZ 2022 durch Gesetz vom 16. 12. 2022 (BGBl. I 

S. 2294). 
3 Zur Übergangsregelung siehe § 52 Abs. 32 Satz 1. 
4 § 32 Abs. 4 Sätze 2 bis 10 ersetzt durch Satz 2 und 3 mit Wirkung ab VZ 2012 durch Gesetz vom 1. 11. 2011 (BGBl. I 

S. 2131); Satz 2 geändert mit Wirkung ab VZ 2012 durch Gesetz vom 26. 6. 2013 (BGBl. I S. 1809). 
5 Zur Anwendung von Abs. 5 siehe § 52 Abs. 32 Satz 2. 
6 § 32 Abs. 5 Satz 3 Zitat geändert durch Gesetz vom 1. 11. 2011 (BGBl. I S. 2131). 
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(6)1 ①Bei der Veranlagung zur Einkommensteuer wird für jedes zu berücksichtigende Kind des 
Steuerpflichtigen ein Freibetrag von 3336 Euro [ab VZ 2026: 3414 Euro]2 für das sächliche 
Existenzminimum des Kindes (Kinderfreibetrag) sowie ein Freibetrag von 1464 Euro für den Be-
treuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf des Kindes vom Einkommen abgezogen. 
②Bei Ehegatten, die nach den §§ 26, 26 b zusammen zur Einkommensteuer veranlagt werden, 
verdoppeln sich die Beträge nach Satz 1, wenn das Kind zu beiden Ehegatten in einem Kind-
schaftsverhältnis steht. ③Die Beträge nach Satz 2 stehen dem Steuerpflichtigen auch dann zu, 
wenn 
1. der andere Elternteil verstorben oder nicht unbeschränkt einkommensteuerpflichtig ist oder 
2. der Steuerpflichtige allein das Kind angenommen hat oder das Kind nur zu ihm in einem 

Pflegekindschaftsverhältnis steht. 
④Für ein nicht nach § 1 Absatz 1 oder 2 unbeschränkt einkommensteuerpflichtiges Kind können 
die Beträge nach den Sätzen 1 bis 3 nur abgezogen werden, soweit sie nach den Verhältnissen 
seines Wohnsitzstaates notwendig und angemessen sind. ⑤Für jeden Kalendermonat, in dem die 
Voraussetzungen für einen Freibetrag nach den Sätzen 1 bis 4 nicht vorliegen, ermäßigen sich die 
dort genannten Beträge um ein Zwölftel. ⑥Abweichend von Satz 1 wird bei einem unbeschränkt 
einkommensteuerpflichtigen Elternpaar, bei dem die Voraussetzungen des § 26 Absatz 1 Satz 1 
nicht vorliegen, auf Antrag eines Elternteils der dem anderen Elternteil zustehende Kinderfreibe-
trag auf ihn übertragen, wenn er, nicht jedoch der andere Elternteil, seiner Unterhaltspflicht ge-
genüber dem Kind für das Kalenderjahr im Wesentlichen nachkommt oder der andere Elternteil 
mangels Leistungsfähigkeit nicht unterhaltspflichtig ist; die Übertragung des Kinderfreibetrags 
führt stets auch zur Übertragung des Freibetrags für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Aus-
bildungsbedarf. ⑦Eine Übertragung nach Satz 6 scheidet für Zeiträume aus, für die Unterhalts-
leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz gezahlt werden. ⑧Bei minderjährigen Kindern 
wird der dem Elternteil, in dessen Wohnung das Kind nicht gemeldet ist, zustehende Freibetrag 
für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf auf Antrag des anderen Elternteils 
auf diesen übertragen, wenn bei dem Elternpaar die Voraussetzungen des § 26 Absatz 1 Satz 1 
nicht vorliegen. ⑨Eine Übertragung nach Satz 8 scheidet aus, wenn der Übertragung widerspro-
chen wird, weil der Elternteil, bei dem das Kind nicht gemeldet ist, Kinderbetreuungskosten trägt 
oder das Kind regelmäßig in einem nicht unwesentlichen Umfang betreut. ⑩Die den Eltern nach 
den Sätzen 1 bis 9 zustehenden Freibeträge können auf Antrag auch auf einen Stiefelternteil oder 
Großelternteil übertragen werden, wenn dieser das Kind in seinen Haushalt aufgenommen hat 
oder dieser einer Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind unterliegt. ⑪Die Übertragung nach 
Satz 10 kann auch mit Zustimmung des berechtigten Elternteils erfolgen, die nur für künftige 
Kalenderjahre widerrufen werden kann. ⑫Voraussetzung für die Berücksichtigung des Kinder-
freibetrags sowie des Freibetrags für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf des 
Kindes ist die Identifizierung des Kindes durch die an dieses Kind vergebene Identifikationsnum-
mer (§ 139 b der Abgabenordnung). ⑬ Ist das Kind nicht nach einem Steuergesetz steuerpflichtig 
(§ 139 a Absatz 2 der Abgabenordnung), ist es in anderer geeigneter Weise zu identifizieren. ⑭Die 
nachträgliche Identifizierung oder nachträgliche Vergabe der Identifikationsnummer wirkt auf 
Monate zurück, in denen die übrigen Voraussetzungen für die Gewährung des Kinderfreibetrags 
sowie des Freibetrags für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf des Kindes 
vorliegen.3 

 
§ 32 a Einkommensteuertarif § 32a  

(1)4 ①Die tarifliche Einkommensteuer bemisst sich nach dem auf volle Euro abgerundeten zu 
versteuernden Einkommen. ②Sie beträgt ab dem Veranlagungszeitraum 2025 vorbehaltlich der 
§§ 32 b, 32 d, 34, 34 a, 34 b und 34 c jeweils in Euro für zu versteuernde Einkommen 
 1. bis 12 096 Euro (Grundfreibetrag):  

0; 
 2. von 12 097 Euro bis 17 443 Euro:  

(932,30 · y + 1400) · y; 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 32 Abs. 6 Satz 1 Beträge geändert durch Gesetz vom 22. 12. 2009 (BGBl. I S. 3950); Abs. 6 Satz 6 und 7 ersetzt durch 
Sätze 6 bis 11 mit Wirkung ab VZ 2012 durch Gesetz vom 1. 11. 2011 (BGBl. I S. 2131); Abs. 6 Satz 7 geändert mit Wirkung 
ab VZ 2014 durch Gesetz vom 25. 7. 2014 (BGBl. I S. 1266); Abs. 6 Satz 1 Kinderfreibetrag geändert mit Wirkung ab VZ 2015 
durch Gesetz vom 16. 7. 2015 (BGBl. I S. 1202); Abs. 6 Satz 1 Betrag geändert mit Wirkung ab VZ 2016 durch Gesetz vom 
16. 7. 2015 (BGBl. I S. 1202); Abs. 6 Satz 1 Betrag geändert mit Wirkung ab VZ 2017 durch Gesetz vom 20. 12. 2016 (BGBl. 
I S. 3000); Abs. 6 Satz 1 Betrag geändert mit Wirkung ab VZ 2018 durch Gesetz vom 20. 12. 2016 (BGBl. I S. 3000); Abs. 6 
Satz 1 Betrag geändert mit Wirkung ab VZ 2019 durch Art. 1 und ab VZ 2020 durch Art. 3 des Gesetzes vom 29. 11. 2018 
(BGBl. I S. 2210); Abs. 6 Satz 1 Betrag geändert mit Wirkung ab VZ 2021 durch Gesetz vom 1. 12. 2020 (BGBl. I S. 2616); 
Abs. 6 Satz 4 2. Halbsatz angefügt mit Wirkung ab VZ 2021 durch Gesetz vom 2. 6. 2021 (BGBl. I S. 1259); Abs. 6 Satz 1 
Betrag geändert mit Wirkung ab VZ 2022, 2023 und 2024 durch Gesetz vom 8. 12. 2022 (BGBl. I S. 2230); Abs. 6 Satz 1 
Betrag geändert mit Wirkung ab VZ 2024 durch Gesetz vom 2. 12. 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 386); Abs. 6 Satz 1 Betrag geändert 
mit Wirkung ab VZ 2025 durch Gesetz vom 23. 12. 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 449). 

2 § 32 Abs. 6 Satz 1 Betrag geändert mit Wirkung ab VZ 2026 durch Gesetz vom 23. 12. 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 449). 
3 § 32 Abs. 6 Sätze 12 bis 14 angefügt mit Wirkung ab VZ 2023 durch Gesetz vom 16. 12. 2022 (BGBl. I S. 2294). 
4 § 32 a Abs. 1 neugefasst mit Wirkung ab VZ 2025 und ab VZ 2026 durch Gesetz vom 23. 12. 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 449). 
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 3. von 17 444 Euro bis 68 480 Euro:  
(176,64 · z + 2397) · z + 1015,13; 

 4. von 68 481 Euro bis 277 825 Euro:  
0,42 · x – 10 911,92; 

 5. von 277 826 Euro an:  
0,45 · x – 19 246,67. 

③Die Größe „y“ ist ein Zehntausendstel des den Grundfreibetrag übersteigenden Teils des auf 
einen vollen Euro-Betrag abgerundeten zu versteuernden Einkommens. ④Die Größe „z“ ist ein 
Zehntausendstel des 17 443 Euro übersteigenden Teils des auf einen vollen Euro-Betrag abgerun-
deten zu versteuernden Einkommens. ⑤Die Größe „x“ ist das auf einen vollen Euro-Betrag 
abgerundete zu versteuernde Einkommen. ⑥Der sich ergebende Steuerbetrag ist auf den nächs-
ten vollen Euro-Betrag abzurunden.  
[ab VZ 2026: 

(1)1 ①Die tarifliche Einkommensteuer bemisst sich nach dem auf volle Euro abgerundeten zu 
versteuernden Einkommen. ②Sie beträgt ab dem Veranlagungszeitraum 2026 vorbehaltlich der 
§§ 32 b, 32 d, 34, 34 a, 34 b und 34 c jeweils in Euro für zu versteuernde Einkommen 
 1. bis 12 348 Euro (Grundfreibetrag):  

0; 
 2. von 12 349 Euro bis 17 799 Euro:  

(914,51 · y + 1400) · y; 
 3. von 17 800 Euro bis 69 878 Euro:  

(173,10 · z + 2397) · z + 1034,87; 
 4. von 69 879 Euro bis 277 825 Euro:  

0,42 · x – 11 135,63; 
 5. von 277 826 Euro an:  

0,45 · x – 19 470,38. 
③Die Größe „y“ ist ein Zehntausendstel des den Grundfreibetrag übersteigenden Teils des auf 
einen vollen Euro-Betrag abgerundeten zu versteuernden Einkommens. ④Die Größe „z“ ist ein 
Zehntausendstel des 17 799 Euro übersteigenden Teils des auf einen vollen Euro-Betrag abge-
rundeten zu versteuernden Einkommens. ⑤Die Größe „x“ ist das auf einen vollen Euro-Betrag 
abgerundete zu versteuernde Einkommen. ⑥Der sich ergebende Steuerbetrag ist auf den nächs-
ten vollen Euro-Betrag abzurunden.] 

(2) bis (4) (weggefallen) 
(5) Bei Ehegatten, die nach den §§ 26, 26 b zusammen zur Einkommensteuer veranlagt werden, 

beträgt die tarifliche Einkommensteuer vorbehaltlich der §§ 32 b, 32 d, 34, 34 a, 34 b und 34 c das 
Zweifache des Steuerbetrags, der sich für die Hälfte ihres gemeinsam zu versteuernden Einkom-
mens nach Absatz 1 ergibt (Splitting-Verfahren). 

(6)2 ①Das Verfahren nach Absatz 5 ist auch anzuwenden zur Berechnung der tariflichen Ein-
kommensteuer für das zu versteuernde Einkommen 
1. bei einem verwitweten Steuerpflichtigen für den Veranlagungszeitraum, der dem Kalender- 

jahr folgt, in dem der Ehegatte verstorben ist, wenn der Steuerpflichtige und sein verstorbe- 
ner Ehegatte im Zeitpunkt seines Todes die Voraussetzungen des § 26 Absatz 1 Satz 1 erfüllt 
haben, 

2. bei einem Steuerpflichtigen, dessen Ehe in dem Kalenderjahr, in dem er sein Einkommen be-
zogen hat, aufgelöst worden ist, wenn in diesem Kalenderjahr 

 a) der Steuerpflichtige und sein bisheriger Ehegatte die Voraussetzungen des § 26 Absatz 1 
Satz 1 erfüllt haben, 

 b) der bisherige Ehegatte wieder geheiratet hat und 
 c) der bisherige Ehegatte und dessen neuer Ehegatte ebenfalls die Voraussetzungen des § 26 

Absatz 1 Satz 1 erfüllen. 
②Voraussetzung für die Anwendung des Satzes 1 ist, dass der Steuerpflichtige nicht nach den 
§§ 26, 26 a einzeln zur Einkommensteuer veranlagt wird. 

  
§ 32 b Progressionsvorbehalt § 32b 

(1) ①Hat ein zeitweise oder während des gesamten Veranlagungszeitraums unbeschränkt Steu-
erpflichtiger oder ein beschränkt Steuerpflichtiger, auf den § 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 An-
wendung findet,  
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 32 a Abs. 1 neugefasst mit Wirkung ab VZ 2025 und ab VZ 2026 durch Gesetz vom 23. 12. 2024 (BGBl. 2024 I  
Nr. 449). 

2 § 32 a Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 aufgehoben und Satz 2 geändert durch Gesetz vom 1. 11. 2011 (BGBl. I S. 2131). 
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1. a)1 Arbeitslosengeld, Teilarbeitslosengeld, Zuschüsse zum Arbeitsentgelt, Kurzarbeitergeld, In-
solvenzgeld, Übergangsgeld, Qualifizierungsgeld nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch; 
Insolvenzgeld, das nach § 170 Absatz 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch einem Dritten 
zusteht, ist dem Arbeitnehmer zuzurechnen, 

b) Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Verletztengeld, Übergangsgeld oder vergleichbare Lohner-
satzleistungen nach dem Fünften, Sechsten oder Siebten Buch Sozialgesetzbuch, der Reichs-
versicherungsordnung, dem Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte oder dem 
Zweiten Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte, 

 c) Mutterschaftsgeld, Zuschuss zum Mutterschaftsgeld, die Sonderunterstützung nach dem 
Mutterschutzgesetz sowie den Zuschuss bei Beschäftigungsverboten für die Zeit vor oder 
nach einer Entbindung sowie für den Entbindungstag während einer Elternzeit nach beam-
tenrechtlichen Vorschriften, 

d)2 Arbeitslosenbeihilfe nach dem Soldatenversorgungsgesetz,  
 e) Entschädigungen für Verdienstausfall nach dem Infektionsschutzgesetz vom 20. Juli 2000 

(BGBl. I S. 1045), 
f)3 Krankengeld der Sozialen Entschädigung, Übergangsgeld nach dem Vierzehnten Buch So-

zialgesetzbuch, Krankengeld der Soldatenentschädigung oder Übergangsgeld nach dem Sol-
datenentschädigungsgesetz, 

g)4 nach § 3 Nummer 28 steuerfreie Aufstockungsbeträge oder Zuschläge sowie nach § 3 
Nummer 28 a steuerfreie Zuschüsse, 

h)5 Leistungen an Nichtselbständige nach § 5 des Unterhaltssicherungsgesetzes, 
i)6 nach § 3 Nummer 60 steuerfreie Anpassungsgelder, 

 j) Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, 
k)7 nach § 3 Nummer 2 Buchstabe e steuerfreie Leistungen, wenn vergleichbare Leistungen 

inländischer öffentlicher Kassen nach den Buchstaben a bis j dem Progressionsvorbehalt un-
terfallen, oder 

2. ausländische Einkünfte, die im Veranlagungszeitraum nicht der deutschen Einkommensteuer 
unterlegen haben; dies gilt nur für Fälle der zeitweisen unbeschränkten Steuerpflicht einschließ-
lich der in § 2 Absatz 7 Satz 3 geregelten Fälle; ausgenommen sind Einkünfte, die nach einem 
sonstigen zwischenstaatlichen Übereinkommen im Sinne der Nummer 4 steuerfrei sind und 
die nach diesem Übereinkommen nicht unter dem Vorbehalt der Einbeziehung bei der Be-
rechnung der Einkommensteuer stehen, 

3. Einkünfte, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung steuerfrei  
sind, 

4. Einkünfte, die nach einem sonstigen zwischenstaatlichen Übereinkommen unter dem Vorbehalt 
der Einbeziehung bei der Berechnung der Einkommensteuer steuerfrei sind, 

5. Einkünfte, die bei Anwendung von § 1 Absatz 3 oder § 1 a oder § 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 
im Veranlagungszeitraum bei der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens unberücksich-
tigt bleiben, weil sie nicht der deutschen Einkommensteuer oder einem Steuerabzug unterlie-
gen; ausgenommen sind Einkünfte, die nach einem sonstigen zwischenstaatlichen Übereinkom-
men im Sinne der Nummer 4 steuerfrei sind und die nach diesem Übereinkommen nicht unter 
dem Vorbehalt der Einbeziehung bei der Berechnung der Einkommensteuer stehen,  

bezogen, so ist auf das nach § 32 a Absatz 1 zu versteuernde Einkommen ein besonderer Steuersatz 
anzuwenden. ②Satz 1 Nummer 3 gilt nicht für Einkünfte 
 1. aus einer anderen als in einem Drittstaat belegenen land- und forstwirtschaftlichen Betriebs-

stätte, 
 2. aus einer anderen als in einem Drittstaat belegenen gewerblichen Betriebsstätte, die nicht die 

Voraussetzungen des § 2 a Absatz 2 Satz 1 erfüllt, 
 3. aus der Vermietung oder der Verpachtung von unbeweglichem Vermögen oder von Sachinbe-

griffen, wenn diese in einem anderen Staat als in einem Drittstaat belegen sind, oder 
 4. aus der entgeltlichen Überlassung von Schiffen, sofern diese ausschließlich oder fast ausschließ-

lich in einem anderen als einem Drittstaat eingesetzt worden sind, es sei denn, es handelt sich 
um Handelsschiffe, die 

 a) von einem Vercharterer ausgerüstet überlassen oder 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 32 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a neugefasst mit Wirkung ab VZ 2015 durch Gesetz vom 25. 7. 2014 (BGBl. I 
S. 1266); Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a geändert mit Wirkung ab 1. 4. 2024 durch Gesetz vom 27. 3. 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 108). 

2 § 32 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe d geändert mit Wirkung ab VZ 2015 durch Gesetz vom 25. 7. 2014 (BGBl. I S. 1266). 
3 § 32 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe f neugefasst ab 1. 1. 2024 durch Gesetz vom 12. 12. 2019 (BGBl. I S. 2652); zur 

Anwendung siehe § 52 Abs. 54; Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe f neugefasst ab 1. 1. 2025 durch Gesetz vom 20. 8. 2021 (BGBl. I 
S. 3932). 

4 § 32 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe g geändert durch Gesetz vom 19. 6. 2020 (BGBl. I S. 1385). 
5 § 32 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe h neugefasst mit Wirkung ab VZ 2015 durch Gesetz vom 29. 6. 2015 (BGBl. I 

S. 1061); Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe h geändert mit Wirkung ab VZ 2020 durch Gesetz vom 12. 12. 2019 (BGBl. I S. 2451). 
6 § 32 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe i neugefasst mit Wirkung ab 14. 8. 2020 durch Gesetz vom 8. 8. 2020 (BGBl. I 

S. 1818). 
7 § 32 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe k angefügt mit Wirkung ab VZ 2015 durch Gesetz vom 25. 7. 2014 (BGBl. I S. 1266). 
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 b) an in einem anderen als in einem Drittstaat ansässige Ausrüster, die die Voraussetzungen des 
§ 510 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs erfüllen, überlassen oder 

 c) insgesamt nur vorübergehend an in einem Drittstaat ansässige Ausrüster, die die Vorausset-
zungen des § 510 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs erfüllen, überlassen  

  worden sind, oder 
 5. aus dem Ansatz des niedrigeren Teilwerts oder der Übertragung eines zu einem Betriebsver-

mögen gehörenden Wirtschaftsguts im Sinne der Nummern 3 und 4. 
③§ 2 a Absatz 2 a und § 15 b sind sinngemäß anzuwenden.1 

(1 a) Als unmittelbar von einem unbeschränkt Steuerpflichtigen bezogene ausländische Ein-
künfte im Sinne des Absatzes 1 Nummer 3 gelten auch die ausländischen Einkünfte, die eine Or-
gangesellschaft im Sinne des § 14 oder des § 17 des Körperschaftsteuergesetzes bezogen hat und 
die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung steuerfrei sind, in dem Ver-
hältnis, in dem dem unbeschränkt Steuerpflichtigen das Einkommen der Organgesellschaft bezo-
gen auf das gesamte Einkommen der Organgesellschaft im Veranlagungszeitraum zugerechnet 
wird. 

(2)2 Der besondere Steuersatz nach Absatz 1 ist der Steuersatz, der sich ergibt, wenn bei der 
Berechnung der Einkommensteuer das nach § 32 a Absatz 1 zu versteuernde Einkommen ver-
mehrt oder vermindert wird um 
 1. im Fall des Absatzes 1 Nummer 1 die Summe der Leistungen nach Abzug des Arbeitnehmer-

Pauschbetrags (§ 9 a Satz 1 Nummer 1), soweit er nicht bei der Ermittlung der Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit abziehbar ist; 

 2. im Fall des Absatzes 1 Nummer 2 bis 5 die dort bezeichneten Einkünfte, wobei die darin ent-
haltenen außerordentlichen Einkünfte mit einem Fünftel zu berücksichtigen sind. ②Bei der 
Ermittlung der Einkünfte im Fall des Absatzes 1 Nummer 2 bis 5 

 a) ist der Arbeitnehmer-Pauschbetrag (§ 9 a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a) abzuziehen, soweit 
er nicht bei der Ermittlung der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit abziehbar ist; 

 b) sind Werbungskosten nur insoweit abzuziehen, als sie zusammen mit den bei der Ermittlung 
der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit abziehbaren Werbungskosten den Arbeitnehmer-
Pauschbetrag (§ 9 a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a) übersteigen; 

2. c)3 sind bei Gewinnermittlung nach § 4 Absatz 3 die Anschaffungs- oder Herstellungskosten für 
Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens im Zeitpunkt des Zuflusses des Veräußerungserlöses 
oder bei Entnahme im Zeitpunkt der Entnahme als Betriebsausgaben zu berücksichtigen. 
②§ 4 Absatz 3 Satz 5 gilt entsprechend. 

(3)4 ①Nach Maßgabe des § 93 c der Abgabenordnung haben die Träger der Sozialleistungen im 
Sinne des Absatzes  1 Satz 1 Nummer  1 für jeden Leistungsempfänger der für seine Besteuerung 
nach dem Einkommen zuständigen Finanzbehörde neben den nach § 93 c Absatz 1 der Abgaben-
ordnung erforderlichen Angaben die Daten über die im Kalenderjahr gewährten Leistungen sowie 
die Dauer des Leistungszeitraums zu übermitteln, soweit die Leistungen nicht in der Lohnsteuer-
bescheinigung anzugeben sind (§ 41 b Absatz 1 Satz 2 Nummer 5); § 41 b Absatz 2 und § 22 a 
Absatz 2 gelten entsprechend. ②Die mitteilungspflichtige Stelle hat den Empfänger der Leistun-
gen auf die steuerliche Behandlung dieser Leistungen und seine Steuererklärungspflicht hinzu-
weisen. ③ In den Fällen des § 170 Absatz 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch gilt als Empfänger 
des an Dritte ausgezahlten Insolvenzgeldes der Arbeitnehmer, der seinen Arbeitsentgeltanspruch 
übertragen hat. 

(4)4 ① In den Fällen des Absatzes 3 ist für die Anwendung des § 72 a Absatz 4 und des § 93 c 
Absatz 4 Satz 1 der Abgabenordnung das Betriebsstättenfinanzamt des Trägers der jeweiligen So-
zialleistungen zuständig. ②Sind für ihn mehrere Betriebsstättenfinanzämter zuständig oder hat er 
keine Betriebsstätte im Sinne des § 41 Absatz 2, so ist das Finanzamt zuständig, in dessen Bezirk 
sich seine Geschäftsleitung nach § 10 der Abgabenordnung im Inland befindet. 

(5)5 Die nach Absatz 3 übermittelten Daten können durch das nach Absatz 4 zuständige Fi-
nanzamt bei den für die Besteuerung der Leistungsempfänger nach dem Einkommen zuständigen 
Finanzbehörden abgerufen und zur Anwendung des § 72a Absatz 4 und des § 93 c Absatz 4 Satz 1 
der Abgabenordnung verarbeitet werden. 

 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 32 b Abs. 1 Satz 3 geändert durch Gesetz vom 18. 12. 2013 (BGBl. I S. 4318); zur erstmaligen Anwendung siehe § 52 
Abs. 33 Satz 2. 

2 § 32 b Abs. 2 Satz 2 und 3 aufgehoben mit Wirkung ab VZ 2014 durch Gesetz vom 25. 7. 2014 (BGBl. I S. 1266). 
3 § 32 b Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 Buchstabe c angefügt durch Gesetz vom 26. 6. 2013 (BGBl. I S. 1809); zur erstmaligen 

Anwendung siehe § 52 Abs. 33 Satz 1. 
4 § 32 b Abs. 3 ersetzt durch Abs. 3 bis 5 mit Wirkung ab 1. 1. 2018 durch Gesetz vom 18. 7. 2016 (BGBl. I S. 1679); zur 

erstmaligen Anwendung siehe § 52 Abs. 33 Satz 3. 
5 § 32 b Abs. 3 ersetzt durch Abs. 3 bis 5 mit Wirkung ab 1. 1. 2018 durch Gesetz vom 18. 7. 2016 (BGBl. I S. 1679); zur 

erstmaligen Anwendung siehe § 52 Abs. 33 Satz 3. § 32 b Abs. 5 geändert mit Wirkung ab VZ 2019 durch Gesetz vom 20. 11. 
2019 (BGBl. I S. 1626). 
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§ 32 c1 Tarifermäßigung bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft 
(1) ①Auf Antrag des Steuerpflichtigen wird nach Ablauf von drei Veranlagungszeiträumen (Be-

trachtungszeitraum) unter den Voraussetzungen des Absatzes 5 für Einkünfte aus Land- und Forst-
wirtschaft im Sinne des § 13 eine Tarifermäßigung nach Satz 2 gewährt. ② Ist die Summe der 
tariflichen Einkommensteuer, die innerhalb des Betrachtungszeitraums auf die steuerpflichtigen 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft im Sinne des § 13 entfällt, höher als die Summe der nach 
Absatz 2 ermittelten fiktiven tariflichen Einkommensteuer, die innerhalb des Betrachtungszeit-
raums auf die steuerpflichtigen Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft im Sinne des § 13 entfällt, 
wird bei der Steuerfestsetzung des letzten Veranlagungszeitraums im Betrachtungszeitraum die 
tarifliche Einkommensteuer um den Unterschiedsbetrag ermäßigt. ③Satz 1 gilt nicht, wenn nur 
in einem Veranlagungszeitraum des Betrachtungszeitraums Einkünfte aus Land- und Forstwirt-
schaft erzielt werden. § 32c 

(2) ①Die fiktive tarifliche Einkommensteuer, die auf die steuerpflichtigen Einkünfte aus Land- 
und Forstwirtschaft im Sinne des § 13 entfällt, wird für jeden Veranlagungszeitraum des Betrach-
tungszeitraums gesondert ermittelt. ②Dabei treten an die Stelle der tatsächlichen Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft im Sinne des § 13 die nach Satz 3 zu ermittelnden durchschnittlichen 
Einkünfte. ③Zur Ermittlung der durchschnittlichen Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft wird 
die Summe der tatsächlichen Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft der Veranlagungszeiträume 
eines Betrachtungszeitraums gleichmäßig auf die Veranlagungszeiträume des Betrachtungszeit-
raums verteilt.  

(3) ①Die auf die steuerpflichtigen Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft im Sinne des § 13 
entfallende tarifliche Einkommensteuer im Sinne des Absatzes 1 ermittelt sich aus dem Verhältnis 
der positiven steuerpflichtigen Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft zur Summe der positiven 
Einkünfte. ②Entsprechendes gilt bei der Ermittlung der fiktiven tariflichen Einkommensteuer. 
③Bei Ehegatten, die nach den §§ 26, 26 b zusammen zur Einkommensteuer veranlagt werden, 
werden für die Ermittlung der Einkünfte jeder Einkunftsart im Sinne des Satzes 1 die Einkünfte 
beider Ehegatten zusammengerechnet. 

(4) Bei der Ermittlung der tatsächlichen und der durchschnittlichen Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft im Sinne der Absätze 2 und 3 bleiben außer Betracht: 
 1. außerordentliche Einkünfte nach § 34 Absatz 2, 
 2. nach § 34 a begünstigte nicht entnommene Gewinne sowie 
 3. Einkünfte aus außerordentlichen Holznutzungen im Sinne des § 34 b Absatz 1 und 2. 

(5)2 ①Die Inanspruchnahme der Tarifermäßigung ist nur zulässig, wenn 
 1. für negative Einkünfte, die im ersten Veranlagungszeitraum des Betrachtungszeitraums erzielt 

wurden, kein Verlustrücktrag nach § 10 d Absatz 1 Satz 1 [ab VZ 2026: oder Satz 2]3 in den 
letzten [ab VZ 2026: oder den vorletzten]3 Veranlagungszeitraum des vorangegangenen Be-
trachtungszeitraums vorgenommen wurde, 

1 a. für negative Einkünfte, die im zweiten Veranlagungszeitraum des Betrachtungszeitraums er-
zielt wurden, kein Verlustrücktrag nach § 10 d Absatz 1 Satz 2 in den letzten Veranlagungszeit-
raum des vorangegangenen Betrachtungszeitraums vorgenommen wurde, 

 2. für negative Einkünfte, die im zweiten und dritten Veranlagungszeitraum des Betrachtungszeit-
raums erzielt wurden, kein Antrag nach § 10 d Absatz 1 Satz 6 gestellt wurde, 

 3. der Steuerpflichtige kein Unternehmer in Schwierigkeiten im Sinne des Teils 1 Kapitel 2 Ab-
schnitt 2.4 Absatz 33 Nummer 63 der Rahmenregelung der Europäischen Union für staatliche 
Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten (2022/C 485/01) (ABl. C 485 
vom 21. 12. 2022, S. 1) ist, 

 4. ein Steuerpflichtiger, der zu einer Rückzahlung von Beihilfen auf Grund eines früheren Be-
schlusses der Europäischen Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und 
ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt verpflichtet worden ist, dieser Rückforderungs-
anordnung vollständig nachgekommen ist, 

 5. die Beihilfen 
 a) nicht zur Unterstützung von Fischereitätigkeiten gewährt werden, die mit schweren Verstö-

ßen gemäß Artikel 42 der Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 des Rates vom 29. September 
2008 über ein Gemeinschaftssystem zur Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung der 
illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei, zur Änderung der Verordnungen 
(EWG) Nr. 2847/93, (EG) Nr. 1936/2001 und (EG) Nr. 601/2004 und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EG) Nr. 1093/94 und (EG) Nr. 1447/1999 (ABl. L 286 vom 29. 10. 2008, 

_______________________________________________________________________________________ 
1 § 32 c eingefügt durch Gesetz vom 20. 12. 2016 (BGBl. I S. 3045), aufgehoben durch Art. 31 des Gesetzes 12. 12. 2019 

(BGBl. I S. 2451); eingefügt mit Wirkung ab VZ 2016 durch Gesetz vom 12. 12. 2019 (BGBl. I S. 2451 i. V. m. Bek. vom 18. 3. 
2020, BGBl. I S. 597); zur erstmaligen und zur letztmaligen Anwendung siehe § 52 Abs. 33 a. 

2 § 32 c Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 geändert durch Gesetz vom 19. 6. 2022 (BGBl. I S. 911); Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 geändert, Nr. 1 a 
und Satz 4 eingefügt, Satz 1 Nr. 3 und 5 sowie Abs. 7 neugefasst durch Gesetz vom 23. 10. 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 321); zur 
Anwendung siehe § 52 Abs. 33 a Sätze 5 bis 8. 

3 § 32 c Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 geändert mit Wirkung ab VZ 2026 durch Gesetz vom 22. 12. 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 363). 



des Einkommensteuergesetzes § 32d ESt 

 145 

S. 1) oder Artikel 90 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates vom 20. November 
2009 zur Einführung einer gemeinschaftlichen Kontrollregelung zur Sicherstellung der Ein-
haltung der Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik und zur Änderung der Verord-
nungen (EG) Nr. 847/96, (EG) Nr. 2371/2002, (EG) Nr. 811/2004, (EG) Nr. 768/2005, 
(EG) Nr. 2115/2005, (EG) Nr. 2166/2005, (EG) Nr. 388/2006, (EG) Nr. 509/2007, (EG) 
Nr. 676/2007, (EG) Nr. 1098/2007, (EG) Nr. 1300/2008, (EG) Nr. 1342/2008 sowie zur 
Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 2847/93, (EG) Nr. 1627/94 und (EG) 
Nr. 1966/2006 (ABl. L 343 vom 22. 12. 2009, S. 1) verbunden sind und illegale, nicht ge-
meldete und unregulierte Fischerei (IUU-Fischerei) darstellen oder unterstützen; 

 b) nicht zur Unterstützung des Betriebs, des Managements oder des Besitzes eines Fischerei-
fahrzeugs gewährt werden, das auf der Unionsliste von IUU-Schiffen gemäß Artikel 40 Ab-
satz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 geführt wird, oder des Betriebs, des Manage-
ments oder des Besitzes eines Schiffs, das unter der Flagge eines Landes fährt, das nach 
Artikel 33 der genannten Verordnung als nichtkooperierendes Drittland eingestuft wurde; 

 c) mit einer Einhaltung der Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über die gemeinsame Marktorganisation 
für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur, zur Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr. 1184/2006 und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates und zur Aufhebung der Verordnung 
(EG) Nr. 104/2000 des Rates (ABl. L 354 vom 28. 12. 2013, S. 1) einhergehen oder 

 d) nicht mit einer Erhöhung der Fangkapazität oder dem Bau neuer Schiffe einhergehen, die 
unmittelbar und automatisch zu einem Verstoß des Mitgliedstaats gegen Artikel 22 Absatz 7 
der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. Dezember 2013 über die Gemeinsame Fischereipolitik und zur Änderung der Verord-
nungen (EG) Nr. 1954/2003 und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates sowie zur Aufhebung der 
Verordnungen (EG) Nr. 2371/2002 und (EG) Nr. 639/2004 des Rates und des Beschlusses 
2004/585/EG des Rates (ABl. L 354 vom 28. 12. 2013, S. 22) und die in Anhang II zu der 
Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 festgelegten Obergrenzen für die Fangkapazität führen 
und 

 6. ein Steuerpflichtiger mit Einkünften aus Binnenfischerei, Teichwirtschaft oder Fischzucht für 
Binnenfischerei und Teichwirtschaft versichert, dass er für einen Zeitraum von fünf Jahren nach 
Bekanntgabe des Einkommensteuerbescheids, mit dem die Tarifermäßigung gewährt wird, die 
Bestimmungen der Gemeinsamen Fischereipolitik einhalten wird. 

②Der Steuerpflichtige hat bei der Beantragung der Tarifermäßigung zu erklären, dass die in Satz 1 
Nummer 3 bis 6 genannten Voraussetzungen bestehen. ③Der Steuerpflichtige hat dem zuständi-
gen Finanzamt nach Beantragung der Tarifermäßigung unverzüglich mitzuteilen, wenn eine der 
in Satz 1 Nummer 3 bis 6 genannten Voraussetzungen nicht mehr vorliegt. ④Satz 1 Nummer 3 
und 4 findet keine Anwendung auf Einkünfte als Landwirt im Sinne des Artikels 211 Absatz 3 der 
Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 
2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Auf-
hebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und 
(EG) Nr. 1234/2007 (ABl. L 347 vom 20. 12. 2013, S. 671; L 189 vom 27. 6. 2014, S. 261; L 130 
vom 19. 5. 2016, S. 18; L 34 vom 9. 2. 2017, S. 41; L 106 vom 6. 4. 2020, S. 12), die zuletzt durch 
die Verordnung (EU) 2024/1143 (ABl. L, 2024/1143, 23. 4. 2024) geändert worden ist. 

(6)1 ① Ist für einen Veranlagungszeitraum, in dem eine Tarifermäßigung nach Absatz 1 gewährt 
wurde, bereits ein Einkommensteuerbescheid erlassen worden, ist dieser zu ändern, soweit sich in 
einem Einkommensteuerbescheid des Betrachtungszeitraums Besteuerungsgrundlagen ändern. 
②Die Festsetzungsfrist endet insoweit nicht, bevor die Festsetzungsfrist für den Veranlagungszeit-
raum abgelaufen ist, in dem sich die Besteuerungsgrundlagen geändert haben. ③Die Sätze 1 und 2 
gelten in den Fällen des § 36 Absatz 2 Nummer 4 entsprechend für die Anrechnungsverfügung. 

(7)2 ①Wird während eines Zeitraums von fünf Jahren nach Bekanntgabe des Einkommensteu-
erbescheids, mit dem die Tarifermäßigung für den jeweiligen Betrachtungszeitraum gewährt wird, 
durch die zuständige Behörde festgestellt, dass die Voraussetzungen im Sinne des Absatz 5 Satz 1 
Nummer 5 nicht eingehalten wurden, ist eine Tarifermäßigung im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 
rückgängig zu machen. ②Diese Nichteinhaltung der Voraussetzung gilt als rückwirkendes Ereignis 
im Sinne von § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 in Verbindung mit Absatz 2 der Abgabenordnung. 
③Der Steuerpflichtige hat eine Nichteinhaltung der Voraussetzungen unverzüglich nach deren 
Feststellung dem zuständigen Finanzamt anzuzeigen. ④Die Festsetzungsfrist für die Steuer endet 
nicht vor Ablauf von vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Finanzbehörde von 
der Nichteinhaltung der Voraussetzungen nach Satz 1 Kenntnis erlangt hat. 

 
§ 32 d Gesonderter Steuertarif für Einkünfte aus Kapitalvermögen § 32d 

(1) ①Die Einkommensteuer für Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht unter § 20 Absatz 8 
fallen, beträgt 25 Prozent. ②Die Steuer nach Satz 1 vermindert sich um die nach Maßgabe des 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 32 c Abs. 6 Satz 3 geändert durch Gesetz vom 21. 12. 2020 (BGBl. I S. 3096). 
2 § 32 c Abs. 7 neugefasst durch Gesetz vom 23. 10. 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 321); zur Anwendung siehe § 52 Abs. 33 a 

Sätze 5 bis 8. 



ESt § 32d Geschlossene Wiedergabe 

146 

Absatzes 5 anrechenbaren ausländischen Steuern. ③ Im Fall der Kirchensteuerpflicht ermäßigt sich 
die Steuer nach den Sätzen 1 und 2 um 25 Prozent der auf die Kapitalerträge entfallenden Kir-
chensteuer. ④Die Einkommensteuer beträgt damit 

– 4

4 +
qe

k.
 

⑤Dabei sind „e“ die nach den Vorschriften des § 20 ermittelten Einkünfte, „q“ die nach Maßgabe 
des Absatzes 5 anrechenbare ausländische Steuer und „k“ der für die Kirchensteuer erhebende 
Religionsgesellschaft (Religionsgemeinschaft) geltende Kirchensteuersatz. 

(2) Absatz 1 gilt nicht 
1. für Kapitalerträge im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 4 und 7 sowie Absatz 2 Satz 1 Num-

mer 4 und 7, 
a)1 wenn Gläubiger und Schuldner einander nahe stehende Personen sind, soweit die den Ka-

pitalerträgen entsprechenden Aufwendungen beim Schuldner Betriebsausgaben oder Wer-
bungskosten im Zusammenhang mit Einkünften sind, die der inländischen Besteuerung un-
terliegen und § 20 Absatz 9 Satz 1 zweiter Halbsatz keine Anwendung findet, 

b)2 wenn sie von einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft an einen Anteilseigner gezahlt 
werden, der zu mindestens 10 Prozent an der Gesellschaft oder Genossenschaft beteiligt ist, 
soweit die den Kapitalerträgen entsprechenden Aufwendungen beim Schuldner Betriebsaus-
gaben oder Werbungskosten im Zusammenhang mit Einkünften sind, die der inländischen 
Besteuerung unterliegen und § 20 Absatz 9 Satz 1 zweiter Halbsatz keine Anwendung fin-
det. ②Dies gilt auch, wenn der Gläubiger der Kapitalerträge eine dem Anteilseigner nahe 
stehende Person ist, oder 

 c) soweit ein Dritter die Kapitalerträge schuldet und diese Kapitalanlage im Zusammenhang 
mit einer Kapitalüberlassung an einen Betrieb des Gläubigers steht. ②Dies gilt entsprechend, 
wenn Kapital überlassen wird 

 aa) an eine dem Gläubiger der Kapitalerträge nahestehende Person oder 
 bb) an eine Personengesellschaft, bei der der Gläubiger der Kapitalerträge oder eine diesem 

nahestehende Person als Mitunternehmer beteiligt ist oder 
 cc) an eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft, an der der Gläubiger der Kapitalerträge 

oder eine diesem nahestehende Person zu mindestens 10 Prozent beteiligt ist, 
  sofern der Dritte auf den Gläubiger oder eine diesem nahestehende Person zurückgreifen 

kann. ③Ein Zusammenhang ist anzunehmen, wenn die Kapitalanlage und die Kapitalüber-
lassung auf einem einheitlichen Plan beruhen. ④Hiervon ist insbesondere dann auszugehen, 
wenn die Kapitalüberlassung in engem zeitlichen Zusammenhang mit einer Kapitalanlage 
steht oder die jeweiligen Zinsvereinbarungen miteinander verknüpft sind. ⑤Von einem Zu-
sammenhang ist jedoch nicht auszugehen, wenn die Zinsvereinbarungen marktüblich sind 
oder die Anwendung des Absatzes 1 beim Steuerpflichtigen zu keinem Belastungsvorteil 
führt. ⑥Die Sätze 1 bis 5 gelten sinngemäß, wenn das überlassene Kapital vom Gläubiger der 
Kapitalerträge für die Erzielung von Einkünften im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4, 
6 und 7 eingesetzt wird. 

② Insoweit findet § 20 Absatz 6 und 9 keine Anwendung; 
2. für Kapitalerträge im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 2. ② Insoweit findet § 20 Absatz 6 

keine Anwendung; 
3. auf Antrag für Kapitalerträge im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 2 aus einer 

Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft, wenn der Steuerpflichtige im Veranlagungszeitraum, für 
den der Antrag erstmals gestellt wird, unmittelbar oder mittelbar 

 a) zu mindestens 25 Prozent an der Kapitalgesellschaft beteiligt ist oder 
 b)3 zu mindestens 1 Prozent an der Kapitalgesellschaft beteiligt ist und durch eine berufliche 

Tätigkeit für diese maßgeblichen unternehmerischen Einfluss auf deren wirtschaftliche Tä-
tigkeit nehmen kann. 

 ② Insoweit finden § 3 Nummer 40 Satz 2 und § 20 Absatz 6 und 9 keine Anwendung. ③Der 
Antrag gilt für die jeweilige Beteiligung erstmals für den Veranlagungszeitraum, für den er ge-
stellt worden ist. ④Er ist spätestens zusammen mit der Einkommensteuererklärung für den je-
weiligen Veranlagungszeitraum zu stellen und gilt, solange er nicht widerrufen wird, auch für 
die folgenden vier Veranlagungszeiträume, ohne dass die Antragsvoraussetzungen erneut zu be-
legen sind. ⑤Die Widerrufserklärung muss dem Finanzamt spätestens mit der Steuererklärung 
für den Veranlagungszeitraum zugehen, für den die Sätze 1 bis 4 erstmals nicht mehr angewandt 
werden sollen. ⑥Nach einem Widerruf ist ein erneuter Antrag des Steuerpflichtigen für diese 
Beteiligung an der Kapitalgesellschaft nicht mehr zulässig; 

_______________________________________________________________________________________ 
1 § 32 d Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Buchstabe a neugefasst durch Gesetz vom 8. 12. 2010 (BGBl. I S. 1768). 
2 § 32 d Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b Satz 1 letzter Halbsatz angefügt durch Gesetz vom 21. 12. 2020 (BGBl. I S. 3096); zur 

Anwendung siehe § 52 Abs. 33 b Satz 1 und 2. 
3 § 32 d Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe b geändert durch Gesetz vom 20. 12. 2016 (BGBl. I S. 3000); Buchstabe b in dieser Fas- 

sung ist erstmals auf Anträge für den Veranlagungszeitraum 2017 anzuwenden (§ 52 Abs. 33 a i. d. F. des Gesetzes vom 20. 12. 
2016). 


